
 
Antrag an den 47. Bundesparteitag der 

PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ 

 

Bezeichnung des Antrages:  
Beschlussfassung bez. Ergänzung / Einfügung von § 4.4 der 

Bundessatzung – Transparenz-Sitzungen 
 

 

Antragstellend: Bundesvorstand 

 

Antragstext: 

 

Der 47. Bundesparteitag der PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ 

möge die folgende Einfügung unter "Rechte und Pflichten der Mitglieder" 

der Bundessatzung beschließen. 

 

beantragte Änderungen: 

 

Unter § 4. "Rechte und Pflichten der Mitglieder" solle folgendes 

eingefügt werden: 
 

 

§ 4.4 Transparenz der Parteiarbeit 

 

§ 4.4 Um die aktive Beteiligung an der Parteiarbeit auf allen Ebenen zu 

vereinfachen, ist jedes Parteimitglied und Probemitglied berechtigt, an 

Sitzungen auf Bundes- und Landesebene teilzunehmen. D. h. die 

Organe der Partei konferieren grundsätzlich mitgliederöffentlich. 

 

§ 4.4 a) Insbesondere zu bevorstehenden Vorstandssitzungen (des 

Bundesvorstands und der Landesvorstände sowie weiteren 

nachgeordneten Gebietsverbänden) erhalten alle Partei-Mitglieder und 

Probemitglieder eine Information. Der Termin sowie Ort (bzw. Link für 

Online-Teilnahme) wird rechtzeitig an geeigneter, für alle bekannter und 

zugänglicher Stelle (z. B. Intranet, Parteikalender) bekannt gegeben. 

Falls vorhanden, auch die (vorläufige) Tagesordnung. 

 

§ 4.4 b) Gäste hören i.d.R. still zu, aber können im Rahmen der 

Tagesordnung jederzeit Rederecht beantragen. Ob dem Gast 

das Rederecht gewährt wird, entscheidet der jeweilige Vorstand. 

 

§ 4.4 c) Die Parteiöffentlichkeit kann in begründeten Fällen 

ausgeschlossen werden bzw. muss ausgeschlossen werden, wenn 

Rechte Dritter, insbesondere Persönlichkeitsrechte, dies erforderlich 

machen. Dafür können Teile der Sitzung nichtöffentlich sein. 



§ 4.4 d) Die Protokolle und gültigen Beschlüsse dieser Sitzungen sind 

in geeigneter Weise allen Mitgliedern zugänglich zu machen (bis auf die 

Protokolle [oder Protokollteile] der nichtöffentlichen Sitzungen oder 

Sitzungsteile). 

 

§ 4.4 e) Inhalte von Sitzungen und Protokollen dürfen von keinem 

(Probe)Mitglied außerhalb der Partei geteilt oder veröffentlicht werden. 
 

 

Begründung des Antrags: 
 

 

Transparenz ist wichtig für gutes Zusammenarbeiten. Wir sollten als 

progressive Partei mit positivem Beispiel voran gehen. Dazu gehört es auch, 

dass die Inhalte der Sitzungen keine "Geheimnisse" sind, sondern wir alle 

vertrauensvoll zusammenarbeiten und unsere Mitglieder an der Arbeit der 

Vorstände teilhaben lassen. 

 

 


